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§ 695 ABGB
 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

Der letztwillig Verfügende kann die Rechte der Erben oder Vermächtnisnehmer einschränken, etwa durch eine

Bedingung, eine Befristung oder eine Au.age, sowie seine Beweggründe und den Zweck seiner Anordnung schildern.

Er kann seine letztwillige Verfügung auch ändern oder ganz aufheben.

In Kraft seit 01.01.2017 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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